
SicherheitsdatenblaƩ gemäß Verordnung (EG) Nr.
 1907/2006 (REACH)
Überarbeitet 11.01.2022   (D) Version 1.3
KÜHLERSCHUTZ FGMR ULTRA
839xxx

EUROLUB GmbH Seite 1/8

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. ProdukƟdenƟfikator

Handelsname KÜHLERSCHUTZ FGMR ULTRA
Art‐Nr 839xxx
UFI: U1A2‐T0V3‐Y00Q‐TA1H

1.2. Relevante idenƟfizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

IdenƟfizierte Verwendungen

Produktkategorien [PC]
PC4 ‐ Frostschutz‐ und EnteisungsmiƩel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das SicherheitsdatenblaƩ bereitstellt

Hersteller / Lieferant EUROLUB GmbH
Freisingerstraße 25‐27, D‐85386 Eching b. München
Telefon +49 8165 9591‐0, Telefax +49 8165 9591‐210
E‐Mail info@eurolub.com
Internet www.eurolub.com

1.4. Notrufnummer

NoƞallauskunŌ
Telefon +49 8165 9591‐0
Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten erreichbar.
Österreich: VergiŌungszentrale Wien Tel. Nr. +43 1 406 
43 43

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Gefahrenklassen und 
Gefahrenkategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Acute Tox. 4 H302
STOT RE 2 H373

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H373 Kann die Organe bei längerer oder wiederholter ExposiƟon schädigen.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS07 GHS08

Signalwort
Achtung

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H373 Kann die Organe bei längerer oder wiederholter ExposiƟon schädigen.
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Sicherheitshinweise

PrävenƟon
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

ReakƟon
P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P330 Mund ausspülen.

Entsorgung
P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen VorschriŌen der Entsorgung zuführen.

GefahrbesƟmmende Komponenten zur EƟkeƫerung
Ethandiol

2.3. SonsƟge Gefahren
Ergebnisse der PBT‐ und vPvB‐Beurteilung
Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT‐/vPvB‐Kriterien der REACH‐Verordnung, Annex XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
nicht anwendbar

3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe

CAS‐Nr. EG‐Nr. Bezeichnung [Gew‐%] Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/
2008 [CLP/GHS]

107‐21‐1 203‐473‐3 Ethandiol > 90 Acute Tox. 4, H302 / STOT RE 2, H373

ABSCHNITT 4: Erste‐Hilfe‐Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste‐Hilfe‐Maßnahmen
Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Den Betroffenen an die frische LuŌ bringen und ruhig lagern.
Für FrischluŌ sorgen.

Nach Hautkontakt
Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsulƟeren.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder EƟkeƩ vorzeigen.
Bei Verschlucken Wasser trinken lassen.

4.2. WichƟgste akute und verzögert auŌretende Symptome und Wirkungen
Hinweise für den Arzt / Mögliche Symptome
Es liegen keine InformaƟonen vor.

Hinweise für den Arzt / Mögliche Gefahren
Es liegen keine InformaƟonen vor.
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4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Hinweise für den Arzt / Behandlungshinweise
Es liegen keine InformaƟonen vor.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. LöschmiƩel
Geeignete LöschmiƩel
Schaum
Löschpulver
Wassersprühstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
UmluŌunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
Vollschutzanzug tragen.

SonsƟge Hinweise
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die KanalisaƟon gelangen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichƟgter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Noƞällen anzuwendende Verfahren
Nicht für Noƞälle geschultes Personal
Persönliche Schutzkleidung verwenden.

EinsatzkräŌe
Persönliche Schutzkleidung verwenden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die KanalisaƟon oder Gewässer gelangen lassen.
Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. UniversalbindemiƩel) aufnehmen.

Zusätzliche Hinweise
InformaƟonen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.

6.4. Verweis auf andere AbschniƩe
Es liegen keine InformaƟonen vor.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Bei sachgemässer Verwendung keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Allgemeine Schutzmaßnahmen
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Hygienemaßnahmen
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.
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Hinweise zum Brand‐ und Explosionsschutz
Massnahmen gegen elektrostaƟsche Aufladung treffen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter BerücksichƟgung von Unverträglichkeiten
Anforderung an Lagerräume und Behälter
LösungsmiƩelbeständigen und dichten Fussboden vorsehen.
Nur im Originalbehälter auĩewahren.

Zusammenlagerungshinweise
An einem kühlen, gut gelüŌeten Ort, enƞernt von Säuren oder Laugen auĩewahren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüŌeten Ort auĩewahren.

Lagerklasse 10

7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung(en) bei besƟmmter Verwendung
Siehe AbschniƩ 1.2

! ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der ExposiƟon/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

CAS‐Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Spitzenb. Bemerkung

107‐21‐1 Ethandiol 8 Stunden 26 10 2(I) DFG, EU, H, Y, 11

Arbeitsplatz‐Richtgrenzwerte (91/322/EWG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG oder 2009/161/EU)

CAS‐Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Bemerkung

107‐21‐1 Ethandiol 8 Stunden 52 20
Kurzzeit 104 40

Haut

8.2. Begrenzung und Überwachung der ExposiƟon
! Atemschutz
Atemschutz bei ungenügender Absaugung oder längerer Einwirkung.

! Handschutz
Angaben zum Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk, 0,4mm Schichtdicke. PermeaƟonszeit nach EN 374 > 480 Minuten.

! Augenschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz

! SonsƟge Schutzmaßnahmen
KörperschutzmiƩel in Abhängigkeit von TäƟgkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, SchutzsƟefel, 
Chemikalienschutzanzug.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische EigenschaŌen

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen EigenschaŌen
Aussehen
flüssig

Farbe
rosa

Geruch
charakterisƟsch

Geruchsschwelle
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nicht besƟmmt

WichƟge Angaben zum Gesundheits‐ und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung

pH‐Wert 8

Siedepunkt > 160 °C

Schmelzpunkt < ‐18 °C

Flammpunkt > 124 °C

Verdampfungsgeschwindig
keit

nicht besƟmmt

Entzündbarkeit (fest) nicht besƟmmt

Entzündbarkeit (gasförmig) nicht besƟmmt

Zündtemperatur 420 °C

Selbstentzündungstempera
tur

nicht besƟmmt

Untere Explosionsgrenze nicht besƟmmt

Obere Explosionsgrenze nicht besƟmmt

Dampfdruck 0,2 hPa 20 °C

RelaƟve Dichte 1,124 g/cm3

Dampfdichte nicht besƟmmt

Löslichkeit in Wasser nicht besƟmmt

Löslichkeit / Andere nicht besƟmmt

Verteilungskoeffizient n‐
Octanol/Wasser (log P O/
W)

nicht besƟmmt

Zersetzungstemperatur nicht besƟmmt

Viskosität kinemaƟsch 20 ‐ 30 mm2/s 20 °C

Oxidierende EigenschaŌen.
Es liegen keine InformaƟonen vor.

Explosive EigenschaŌen
Es liegen keine InformaƟonen vor.

9.2. SonsƟge Angaben
Es liegen keine InformaƟonen vor.
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ABSCHNITT 10: Stabilität und ReakƟvität

10.1. ReakƟvität
Es liegen keine InformaƟonen vor.

10.2. Chemische Stabilität
Es liegen keine InformaƟonen vor.

10.3. Möglichkeit gefährlicher ReakƟonen
Keine gefährlichen ReakƟonen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine InformaƟonen vor.

10.5. Unverträgliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Keine gefährlichen ReakƟonen bekannt.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität/Reizwirkung/Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung

LD50 Akut Oral 1600 mg/kg RaƩe (männlich)

LD50 Akut Dermal Keine Daten verfügbar

LC50 Akut InhalaƟv Keine Daten verfügbar

Reizwirkung Haut nicht reizend Kaninchen

Reizwirkung Auge Es liegen keine 
InformaƟonen vor.

Sensibilisierung Haut nicht sensibilisierend Meerschweinchen

Subakute Toxizität ‐ Karzinogenität

Wert Spezies Methode Bewertung

Mutagenität
Es liegen keine InformaƟonen vor.

ReprodukƟons‐ 
Toxizität Es liegen keine InformaƟonen vor.

Karzinogenität
Es liegen keine InformaƟonen vor.

Spezifische Zielorgan‐Toxizität (wiederholte ExposiƟon)
Kann die Nieren bei längerer oder wiederholter ExposiƟon durch Hautkontakt schädigen.
Kann die Nieren bei längerer oder wiederholter ExposiƟon durch Verschlucken schädigen.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Ökotoxische Wirkungen
Wert Spezies Methode Bewertung

Fisch LC50 > 100 mg/l (96 h) Leuciscus idus

Daphnie EC50 > 100 g/m3 (48 h) Daphnia magna

Alge EC50 > 100 g/m3 (72 h)

Bakterien Es liegen keine InformaƟonen vor. 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
EliminaƟonsgrad Analysenmethode Methode Bewertung

Biologische 
Abbaubarkeit

> 70 % (28 d) OECD 301 A leicht abbaubar

12.3. BioakkumulaƟonspotenzial
Es liegen keine InformaƟonen vor.

12.4. Mobilität im Boden
Es liegen keine InformaƟonen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT‐ und vPvB‐Beurteilung
Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT‐/vPvB‐Kriterien der REACH‐Verordnung, Annex XIII.

12.6. Andere schädliche Wirkungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Abfallschlüssel Abfallname
16 01 14* FrostschutzmiƩel, die gefährliche Stoffe enthalten

Mit Stern (*) markierte Abfälle gelten als gefährliche Abfälle im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG über gefährliche Abfälle.

Empfehlung für das Produkt
Unter Beachtung der örtlichen behördlichen BesƟmmungen beseiƟgen.

Empfehlung für die Verpackung
Kontaminierte Verpackungen sind opƟmal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer 
Wiederverwendung zugeführt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA‐DGR

14.1. UN‐Nummer ‐ ‐ ‐

14.2. Ordnungsgemäße UN‐
Versandbezeichnung

‐ ‐ ‐

14.3. 
Transportgefahrenklassen

‐ ‐ ‐
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ADR/RID IMDG IATA‐DGR

14.4. Verpackungsgruppe ‐ ‐ ‐

14.5. Umweltgefahren ‐ ‐ ‐

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Es liegen keine InformaƟonen vor.

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL‐Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC‐Code
Es liegen keine InformaƟonen vor.

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)
Kein Gefahrgut im Sinne dieser TransportvorschriŌen.

Seeschiffstransport IMDG (GGVSee)
Kein Gefahrgut im Sinne dieser TransportvorschriŌen.

LuŌtransport ICAO/IATA‐DGR
Kein Gefahrgut im Sinne dieser TransportvorschriŌen.

Weitere Angaben zum Transport
Kein Gefahrgut im Sinne der TransportvorschriŌen ‐ ADR/RID (GGVSEB), IMDG (GGVSee), ICAO/IATA‐DGR.

ABSCHNITT 15: RechtsvorschriŌen

15.1. VorschriŌen zu Sicherheit, Gesundheits‐ und Umweltschutz/spezifische RechtsvorschriŌen für den Stoff oder das 
Gemisch

VOC Richtlinie
VOC Gehalt =0 %      
VOC Wert 0 g/L   

NaƟonale VorschriŌen

Wassergefährdungsklasse 1

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in diesem Gemisch wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: SonsƟge Angaben

Empfohlene Verwendung und Beschränkungen
Bestehende naƟonale und lokale Gesetze bezüglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere InformaƟonen
Die Angaben stützen sich auf den heuƟgen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf 
die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von EigenschaŌen des 
beschriebenen Produktes dar.

Änderungshinweise: "!" = Daten gegenüber der Vorversion geändert. Vorversion: 1.2

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen) bei längerer oder wiederholter ExposiƟon 

(ExposiƟonsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen ExposiƟonsweg 
besteht).


